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Produktinformationsblatt für die 
Privathaftpflichtversicherung best4you

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informa-
tionen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt
ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten
Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbe-
stimmungen sorgfältig.

tigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf
Ihrem Konto.
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Betrag schuldhaft nicht rechtzeitig
zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht zahlen.
Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäte-
ten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebetrag nicht rechtzeitig zahlen,
fordern wir Sie auf, den rückständigen Betrag innerhalb einer Frist von min-
destens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr
Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und den Ziffern 9 bis 12 der
AHB.
4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir
einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige
Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Hand-
lung hervorgehen, Ihnen gegenüber durch Angehörige bzw. Mitversicherte
entstehen oder aus beim Gebrauch eines Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeuganhängers verursacht wurden. Es können darüber hinaus auch sol-
che Schäden nicht reguliert werden, die entstehen bei Gefahren aus Betrieb
und Beruf oder Gefahren eines Dienstes, Amtes oder einer verantwortlichen
Betätigung in einer Vereinigung aller Art sowie Schäden durch ungewöhn-
liche oder gefährliche Beschäftigung.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige
Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte der Ziffer 7 der AHB.
5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche

Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im
Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und voll-
ständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit
Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie
haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungs-
schutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns
auch vorzeitig vom Vertrag lösen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der AHB.
6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertra-

ges und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und wel-
che Änderungen Ihres Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetre-
ten sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Verände-
rungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie
während des Vertrages zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender
Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche
Schadensvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten
Pflichten kann der Versicherer nachträglich eine Beitragserhöhung geltend
machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziffern 5 beschriebenen
Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1, 24 und 26 der AHB.
7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten

ist und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden,
auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend
gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise verpflichtet,
so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns
durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und
-regulierung zu unterstützen. Dies umfasst auch die Übermittlung angefor-
derter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller gerichtlichen
oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden
gegen Sie erhoben werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfah-
ren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne beson-
dere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess
wird dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen,
wobei Sie dem eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in Zif-
fer 5 dieses Blattes beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der
benannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der AHB.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Grundlage sind die
beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB) sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen
Bedingungen und Vereinbarungen.
2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den
Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen
daher Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht
nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Ver-
pflichtung zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadens-
ersatzansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtig-
ten Haftungsansprüchen.

a) Was ist vom Versicherungsschutz umfasst?
Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen
Bereiche Ihres Privatlebens. So deckt sie beispielsweise Ihre Haf-
tungsrisiken im Straßenverkehr außerhalb des Kfz, im Sport ein-
schließlich der Schäden durch kleine Wasserfahrzeuge, wie
Ruderboote, Kanus, Paddelboot oder durch kleine zahme Haus-
tiere, soweit sie nicht durch Tierhalterhaftpflicht gesondert zu
versichern sind. Gleichermaßen sind Sie in Ihrem häuslichen Rah-
men geschützt bei Schäden, die von der Wohnung oder dem
Haus ausgehen in dem Sie wohnen – egal, ob Sie Mieter oder
Eigentümer sind. Dies gilt auch für kleinere Bauvorhaben bei
deren Bautätigkeit entstehende Schäden Sie als Bauherr haften.
Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Wer im Urlaub,
im Ferienhaus oder während eines vorübergehenden Auslands-
aufenthalts von bis zu einem Jahr einen Haftpflichtschaden ver-
ursacht, ist geschützt. Bei längerer Abwesenheit müssen gegebe-
nenfalls besondere Vereinbarungen mit uns.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 1 der AHB und den
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-
pflichtversicherung für Privatpersonen.

b) Wer ist mitversichert?
Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weitere Personen
Ihres Umfelds erstrecken. So sind zum einen auch die Schäden
abgedeckt, die infolge einer Verletzung Ihrer Aufsichtspflicht
über Familienmitglieder oder Personal entstehen. Zum anderen
sind aber auch Ihre Familien- und Haushaltsmitglieder unmittel-
bar mit versichert. So sind zunächst Ehepartner, vertraglich
benannte Lebenspartner und Kinder bis zum Abschluss der
Berufsausbildung bzw. bis zur Heirat in den Vertrag einbezogen.
Gleiches gilt für Ihre Haushalts- und Gartenhilfen oder der Baby-
sitter, sofern sie bei der Ausübung seiner Tätigkeit einen Schaden
verursachen. Der Versicherungsschutz besteht über den Tod
hinaus bis zur nächsten Prämienfälligkeit. Zahlt der überlebende
Ehepartner die nächste Prämie, wird er automatisch Vertrags-
partner und führt den bestehenden Versicherungsvertrag weiter.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 2 und 4 der
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-
pflichtversicherung für Privatpersonen. Die Einschränkung des
Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen
in Ziffer 4 dieses Produktinformationsblattes.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versiche-
rungsschutz und der Art der Zahlungsweise.
Die Höhe des Versicherungsbeitrages können Sie dem Antrag entnehmen,
beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen können.
Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach
Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem
oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Lastschriftermäch-

Beitrag, einschließlich Versicherungsteuer
Beitragsfälligkeit/Zahlungsweise __________ , jeweils zum _________
Erstmals zum Versicherungsbeginn
Vertragslaufzeit ______ Jahr(e)

PI 
06

08



| 2

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Den
beantragten Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte
Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf Vertragslaufzeit
und -ende.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen
schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen.
Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor
Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes darauffol-
genden Jahres zugehen muss.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffern 8 und 16 der AHB.
9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkei-
ten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungsrechte beispiels-
weise durch endgültiges Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch
Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls ergeben.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der AHB.
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Wichtige Informationen 
zum Versicherungsvertrag

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

Identität des Versicherers
Versicherer ist die
Würzburger Versicherungs-AG,
Sitz des Unternehmens: Würzburg
Handelsregister: Amtsgericht Würzburg HRB 3500
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte des Versicherers
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 
Vertreten durch den Vorstand:
Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Dirk Guß, Daniela Streich 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige Aufsichtsbehörde
Die Würzburger Versicherungs-AG ist in ihrer Hauptgeschäftstätigkeit
auf die Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private
Haushalte spezialisiert. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Tel.: 0228 41080, Fax.: 0228 4108 1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
Entfällt für die Würzburger Versicherungs-AG.
Vertragsgrundlagen 
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versiche-
rungsschein und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem
Deckungsumfang die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Beson-
dere Bedingungen und Zusatzbedingungen zu den entsprechenden Pro-
dukten, sowie eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen und die
gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den Geltungsbereich der
Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, Versiche-
rungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertrags-
grundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Wesentliche Merkmale der Leistungen 
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem
Versicherungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Lei-
stungspflicht der Würzburger Versicherungs-AG dem Grunde und der
Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschädigung
erfolgt danach binnen 2 Wochen. Einzelheiten zu den versicherten Lei-
stungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Gesamtpreis und Preisbestandteile
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von
Ihnen gewählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entneh-
men. Er beinhaltet auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls
die Ratenzahlungszuschläge. Einzelheiten zum Preis und seinen
Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen
Mahngebühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung
im Rahmen eines Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbu-
chungsauftrag.
Wenn Sie uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die
Preise Ihres Telekommunikations- oder Mobilfunkanbieters.
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des
Widerrufsrechts – sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fäl-
lig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum
vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Befristung und Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet
gültig.
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der 
Bindefrist bei Antragstellung
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Wil-
lenserklärungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder
falls der Vertrag im Wege des Fernabsatzgesetzes zustande kommt, Ihre
diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versi-
cherungsschein. Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungs-
scheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten
Prämie (Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des
Versicherungsbeginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz
ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
haben.
Sie sind zwei Wochen an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist).
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen der Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die Vertragsinformation gemäß § 7 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes sowie eine ordnungsgemäße Belehrung
über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen zugegangen sind. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an die Würzburger Versicherungs-AG, Bahn-
hofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931 2795 290; E-Mail:
info@wuerzburger.com.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz und
wir werden die entrichteten Beiträge zurückzahlen.
Laufzeit und Ende des Vertrages, Kündigungsrecht
Die mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der
Versicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei
denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit endet.
Einzelheiten zu Laufzeit und Ende des Vertrages entnehmen Sie bitte
dem Produktinformationsblatt.
Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen
gegen die Würzburger Versicherungs-AG können in Würzburg, oder an
dem Ort, an dem Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, erhoben werden.
Sprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikati-
on während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.
Außergerichtliches Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren
Unsere Versicherung ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann
e.V. Sie können deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer unserer Ent-
scheidungen nicht zufrieden sind. Schlichtungsgesuche und Beschwerden
können an die Schlichtungs- und Beschwerdestelle gerichtet werden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0180 422 4424 (0,24 Euro je Anruf)
Fax: 0180 422 4425
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.versicherungsombudsmann.de
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unbe-
rührt. Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sind,
oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftre-
ten, können Sie sich an den Vorstand der Würzburger Versicherungs-AG
oder auch an die oben genannte Aufsichtsbehörde wenden.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg
Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95 291
Sitz der Gesellschaft Würzburg, HRB 3500
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer, Dirk Guß, Daniela Streich


